
MMM-Bedingungen für Instandhaltungen und Nachrüstungen 
(09/2021) 

I. Vertragsschluss, Allgemeines 
 
1. Allen Instandhaltungen und Nachrüstungen (im Folgenden kurz: Reparaturen) liegen 
diese Bedingungen sowie etwa gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Ab-
weichende Einkaufsbedingungen des Kunden werden auch durch Auftragsannahme 
nicht Vertragsinhalt.  
2. Liegt eine unwidersprochene schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers 
vor, so ist diese für den Inhalt des Vertrages und den Umfang der Reparatur maßge-
bend. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
des Auftragnehmers. 
 
II. Nicht durchführbare Reparatur 
1. Anfahrtszeiten sowie der weitere entstandene und zu belegende Aufwand (Fehler-
suchzeit gleich Arbeitszeit) werden dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn die Repa-
ratur aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden 
kann, insbesondere weil 
- der beanstandete Fehler bei der Inspektion nicht aufgetreten ist, 
- die zum Betrieb der Anlage erforderlichen Medien nicht bereitstehen, 
- Ersatzteile nicht zu beschaffen sind, 
- der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat 
- der Vertrag während der Durchführung gekündigt worden ist. 

2. Der Reparaturgegenstand braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden ge-
gen Erstattung der Kosten in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, es 
sei denn, dass die vorgenommenen Arbeiten nicht erforderlich waren. 
3. Bei nicht durchführbarer Reparatur haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden am 
Reparaturgegenstand, die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und für Schäden, 
die nicht am Reparaturgegenstand selbst entstanden sind, gleichgültig auf welchen 
Rechtsgrund sich der Kunde beruft. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz und bei grober Fahrlässigkeit des In-
habers oder leitender Angestellter. 
 
III. Kostenangaben, Kostenvoranschlag 
1. Der Auftragnehmer kann nach seinem Ermessen  dem Kunden bei Vertragsschluss 
den voraussichtliche Reparaturpreis angegeben. Kann die Reparatur zu diesen Kosten 
nicht durchgeführt werden oder hält der Auftragnehmer während der Reparatur die 
Ausführung zusätzlicher Arbeiten notwendig, so ist das Einverständnis des Kunden ein-
zuholen, wenn die angegebenen Kosten um mehr als 15 % überschritten werden. 
2. Wird vor der Ausführung der Reparatur ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen 
Preisansätzen gewünscht, so ist dies vom Kunden ausdrücklich zu verlangen. Ein der-
artiger Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und als 
verbindlich bezeichnet wird. Für die Abgabe eines verbindlichen Kostenvoranschlages 
kann der Auftragnehmer eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 5 % bis 20 % der 
(Netto-) Auftragssumme verlangen.  
 
IV. Preis und Zahlung 
1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Vertragsabschluss eine angemessene Voraus-
zahlung zu verlangen. 
2. Bei der Berechnung der Reparatur sind die Preise für verwendete Teile, Materialien 
und Sonderleistungen sowie für die Arbeitsleistungen, die Fahrt- und Transportkosten 
jeweils gesondert auszuweisen. Wird die Reparatur aufgrund eines verbindlichen Kos-
tenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoran-
schlag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders aufzuführen sind. 
3. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu Lasten 
des Kunden berechnet. 
4. Eine etwaige Berichtigung der Rechnung seitens des Auftragnehmers und eine Be-
anstandung seitens des Kunden müssen schriftlich spätestens vier Wochen nach Zu-
gang der Rechnung erfolgen. 
5. Die Zahlung ist bei Abnahme und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung 
ohne Skonto zu leisten, sofern nicht mit dem Kunden andere Zahlungsbedingungenen 
vereinbart werden. 
6. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Auf-
tragnehmer bestrittener Gegenansprüche des Kunden ist nicht statthaft. 
 
V. Mitwirkung und technische Hilfeleistung des Kunden bei Reparatur außerhalb des 
Werkes des Auftragnehmers 
1. Der Kunden hat das Reparaturpersonal bei der Durchführung der Reparatur auf 
seine Kosten zu unterstützen. 
2. Der Kunde hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Reparaturplatz not-
wendigen speziellen Maßnahmen zu treffen. Er hat auch die für die Durchführung der 
Reparatur verantwortliche Person über bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften zu 
unterrichten, soweit diese für das Reparaturpersonal von Bedeutung sind.  
3. Der Kunde muss gewährleisten, dass die Reparatur unverzüglich nach Ankunft des 
Reparaturpersonals begonnen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme durch den 
Kunden durchgeführt werden kann. Soweit besondere Pläne oder Anleitungen des Auf-
tragnehmers erforderlich sind, stellt dieser sie dem Kunden rechtzeitig zur Verfügung.  
4. Kommt der Kunden seinen Pflichten nicht nach, so ist der Auftragnehmer nach Frist-
setzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Kunden obliegenden Handlungen 
an dessen Stelle und auf dessen Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben die gesetz-
lichen Rechte und Ansprüche des Auftragnehmers unberührt.  
 
VI. Transport und Versicherung bei Reparatur im Werk des Auftragnehmers 
1. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird ein auf Verlangen des Kunden 
durchgeführter An- und Abtransport des Reparaturgegenstandes – einschließlich einer 
etwaigen Verpackung und Verladung – auf seine Rechnung durchgeführt, andernfalls 
wird der Reparaturgegenstand vom Kunden auf seine Kosten beim Auftragnehmer an-
geliefert und nach Durchführung der Reparatur beim Auftragnehmer durch den Kunden 
wieder abgeholt. 
2. Der Kunde trägt die Transportgefahr. 
3. Während der Reparaturzeit im Werk des Auftragnehmers besteht kein Versiche-
rungsschutz. Der Kunde hat für die Aufrechterhaltung des bestehenden Versicherungs-
schutzes für den Reparaturgegenstand selbst zu sorgen.  
4. Bei Verzug des Kunden mit der Übernahme kann der Auftragnehmer für Lagerungen 
in seinem Werk Lagergeld berechnen. Kosten und Gefahr der Lagerung gehen zu Las-
ten des Kunden. 

 
VII. Reparaturfrist 
1. Die Angaben über die Reparaturfristen beruhen auf Schätzungen und sind daher un-
verbindlich. 
2. Die Vereinbarung einer verbindlichen Reparaturfrist, die schriftlich als verbindlich be-
zeichnet sein muss, kann der Kunde erst verlangen, wenn der Umfang der Arbeiten 
feststeht. 

3. Die verbindliche Reparaturfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Repara-
turgegenstand zur Abnahme durch den Kunden bereit ist. 
Die Einhaltung der Reparaturfrist steht unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Selbstbe-
lieferung des Auftragnehmers. Bei verspäteter Selbstbelieferung, nachträglich erteilten 
Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen Reparaturarbei-
ten verlängert sich die vereinbarte Reparaturfrist entsprechend. 
4. Verzögert sich die Reparatur durch Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, sowie den Eintritt von Umständen, die vom Auf-
tragnehmer nicht verschuldet sind, so tritt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf 
die Fertigstellung der Reparatur von erheblichen Einfluss sind, eine angemessene Ver-
längerung der Reparaturfrist ein; dies gilt auch dann, wenn solche Umstände eintreten, 
nachdem der Auftragnehmer in Verzug geraten ist. 
5. Gewährt der Kunde dem in Verzug befindlichen Auftragnehmer – unter Berücksichti-
gungen der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine angemessene Frist zur Leistung und 
wird die Frist nicht eingehalten, ist der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche bestehen – unbeschadet X.3 – nicht. 

 
VIII. Abnahme 
1. Der Kunde ist zur Abnahme der Reparaturarbeit verpflichtet, sobald ihm deren Been-
digung angezeigt worden ist. Die Abnahme erfolgt durch Unterschrift des Kunden auf 
dem Servicebericht, Abnahmeprotokoll o.Ä. bzw. gilt als erfolgt, nachdem der Kunde 
den Servicebericht per E-Mail oder auf andere geeignete Weise erhält, und dieser nicht 
innerhalb von drei Werktagen Einwände gegen die Leistungen des Auftragnehmers er-
hebt. Erweist sich die Reparatur als nicht vertragsgemäß, so ist der Auftragnehmer zur 
Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Mangel für die Interes-
sen des Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden zu-
zurechnen ist. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann der Kunde die  Ab-
nahme nicht verweigern. 
2. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt – unbe-
schadet Nr. 1 - die Abnahme nach Ablauf zweier Wochen seit Anzeige der Beendigung 
der Reparatur als erfolgt. 
3. Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Auftragnehmers für erkennbare Mängel, 
soweit sich der Kunde nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehal-
ten hat.                   
 
IX. Mängelansprüche 
1. Nach Abnahme der Reparatur haftet der Auftragnehmer für Mängel der Reparatur, 
die innerhalb von 12 Monaten nach Abnahme auftreten, unter Ausschluss aller anderen 
Ansprüche des Kunden unbeschadet Nr. 5 und X. in der Weise, dass er die Mängel zu 
beseitigen hat. Der Kunde hat einen festgestellten Mangel unverzüglich schriftlich  dem 
Auftragnehmer anzuzeigen.     
2. Die Haftung des Auftragnehmers besteht nicht, wenn der Mangel für die Interessen 
des Kunden unerheblich ist oder auf einen Umstand beruht, der dem Kunden zuzu-
rechnen ist. Dies gilt insbesondere für Bedienungsfehler, technische und chemische 
Einflüsse, Einsatz von MMM nicht empfohlener Originalersatzteile, von ISO/EN/DIN 
bzw. Angaben in Gebrauchsanweisungen, Technischen Maßblättern und Bauvorberei-
tungszeichnungen abweichender Medienversorgung, höhere Gewalt, Nichtbeachtung 
von Installationsbedingungen. Von der Haftung ausgenommen sind darüber hinaus ge-
rätetypische Verschleiß- und zeitbegrenzte Teile sowie Verbrauchsmaterialien. 
3. Bei etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Zustimmung 
des Auftragnehmers vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird 
die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Nur in dringenden Fällen 
der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden, wobei der Auftragnehmer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Auftrag-
nehmer eine ihm gesetzte Frist zur Mängelbeseitigung hat verstreichen lassen, hat der 
Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom 
Auftragnehmer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. 
4. Von den durch die Mängelbeseitigung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt 
MMM – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten der Er-
satzteile einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und 
Einbaus. 
5. Lässt der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – 
eine ihm gestellte angemessene Frist für die Mängelbeseitigung fruchtlos verstreichen, 
so hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Minderungsrecht. Das 
Minderungsrecht besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Mängelbesei-
tigung. Nur wenn die Reparatur trotz der Minderung des Kunden nachweisbar ohne In-
teresse ist, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. 

 
X. Haftung des Auftragnehmers, Haftungsausschluss 
1. Werden Teile des Reparaturgegenstandes durch Verschulden des Auftragnehmers 
beschädigt, so hat der Auftragnehmer diese nach seiner Wahl auf seine Kosten zu re-
parieren oder neu zu liefern. Die Ersatzpflicht beschränkt sich der Höhe nach auf den 
vertraglichen Reparaturpreis. Im Übrigen gilt X.3 entsprechend.    
2. Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der Reparaturgegenstand vom Kun-
den infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertrags-
schluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenver-
pflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Reparaturge-
genstandes – nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche des Kunden die Regelungen der Abschnitte IX und X. 1 
und 3 entsprechend.  
3. Der Kunde kann über die ihm in diesen Bestimmungen zugestandenen Ansprüche 
hinaus keine Ersatzansprüche, insbesondere keine Ansprüche auf Schadenersatz, 
auch nicht aus außervertraglicher Haftung, oder sonstige Rechte wegen etwaiger 
Nachteile, die mit der Reparatur zusammenhängen, gegen den Auftragnehmer geltend 
machen, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund er sich beruft.  
4. Der Auftragnehmer haftet jedoch  

- bei Vorsatz, 
- bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter, 
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
- bei Mängeln, die MMM arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit MMM ga-
rantiert hat 
- soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat ge-
nutzten Gegenständen gehaftet wird. 

 
XI. Anwendbares Recht; Gerichtstand 
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Bestimmungen des internationalen 
Privatrechts. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
2. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird, soweit nicht gesetzlich zwingend et-
was anderes bestimmt ist, München als Gerichtsstand vereinbart. Der Auftragnehmer 
ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden Klage zu erheben. 


